
Gesetzliche Vorschriften EU / D  
  
Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitss chutz bei Benutzung von 

Arbeitsmitteln 
 

Mindestvorschriften für Arbeitsmittel zur Sicherung  von unbefugten und 
irrtümlichen Betätigen 

 
 
Geltende gesetzliche Vorschriften  
  
Die EG-Richtlinie 89/655 gibt „Mindestvorschriften für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der 
Arbeit” vor.  
Der Artikel 3 überträgt dem Arbeitgeber die Pflicht, die Arbeitsmittel so zu gestalten, 
dass bei deren Benutzung „die Sicherheit und der Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmer gewährleistet sind”, oder geeignete Maßnahmen zu treffen, „um die 
Gefahren weitestgehend zu verringern”.  
 
Im Anhang I dieser EG-Richtlinie wird unter Punkt 2.14 bestimmt, dass „jedes 
Arbeitsmittel mit deutlich erkennbaren Vorrichtungen ausgestattet sein muss, mit 
denen es von jeder einzelnen Energiequelle getrennt werden kann”. 
  
In der deutschen Gesetzgebung ist diese Vorgabe u.a. in der 
Betriebssicherheitsverordnung im Anhang 1 unter den Mindestvorschriften für 
Arbeitsmittel aufgeführt. Die Vorrichtungen (zum Beispiel Hauptbefehlseinrichtungen) 
müssen gegen unbefugtes oder irrtümliches Betätigen zu sichern sein. Entsprechend 
den Mindestvorschriften zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Benutzung von Arbeitsmitteln im 
Anhang 2 der Betriebssicherheitsverordnung dürfen Änderungs-, Instandsetzungs- 
und Wartungsarbeiten nur bei Stillstand des Arbeitsmittels vorgenommen werden. 
Dazu ist das Arbeitsmittel und seine beweglichen Teile während dieser Arbeiten 
gegen Einschalten und unbeabsichtigte Bewegung zu sichern. 
  
Osha Vorschriften (USA)  
  
„OSHA-Regulation for the Control of Hazardous Energy (Lockout / Tagout) 
1910.147”: 
Diese Norm beinhaltet, welche Regeln und Verfahrensweisen zum Schutz der 
Mitarbeiter von den Arbeitgebern für die korrekte Installation von Blockier- oder 
Kennzeichnungssystemen an spannungsführenden industriellen Steuerungsanlagen 
und für das Ausschalten, also die Sicherung gegen versehentliches 
Wiedereinschalten von Energiequellen, während der Wartung oder Instandsetzung 
von Maschinen beachtet werden müssen.  
 
Inhalt:  
Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie 89/655 EWG 
Betriebssicherheitsverordnung – Anhang I und Anhang II 
ASR A1.3 – Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung 
ASR A2.3 – Fluchtwege, Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan 
 
  



Betriebssicherheitsverordnung  - Anhang 1 

Mindestvorschriften für Arbeitsmittel gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2 

1. Vorbemerkung  

  Die Anforderungen dieses Anhangs gelten nach Maßgabe dieser Verordnung in den 
Fällen, in denen mit der Benutzung des betreffenden Arbeitsmittels eine entsprechende 
Gefährdung für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten verbunden ist. 

  Für bereits in Betrieb genommene Arbeitsmittel braucht der Arbeitgeber zur Erfüllung der 
nachstehenden Mindestvorschriften nicht die Maßnahmen gemäß den grundlegenden 
Anforderungen für neue Arbeitsmittel treffen, wenn 

a) der Arbeitgeber eine andere, ebenso wirksame Maßnahme trifft, oder 

  b) die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen im Einzelfall zu einer 
unverhältnismäßigen Härte führen würde und die Abweichung mit dem Schutz der 
Beschäftigten vereinbar ist. 

 

2. 
 

Allgemeine Mindestvorschriften für Arbeitsmittel  

2.1 Befehlseinrichtungen von Arbeitsmitteln, die Einfluss auf die Sicherheit haben, müssen 
deutlich sichtbar und als solche identifizierbar sein und gegebenenfalls entsprechend 
gekennzeichnet werden. 

  Befehlseinrichtungen müssen außerhalb des Gefahrenbereichs so angeordnet sein, dass 
ihre Betätigung keine zusätzlichen Gefährdungen mit sich bringen kann.  

  Befehlseinrichtungen müssen so angeordnet und beschaffen sein oder gesichert werden 
können, dass ein unbeabsichtigtes Betätigen verhindert ist. 

  Vom Bedienungsstand aus muss sich das Bedienungspersonal vergewissern können, 
dass sich keine Personen oder Hindernisse im Gefahrenbereich aufhalten oder befinden.  

  Ist dies nicht möglich, muss dem Ingangsetzen automatisch ein sicheres System wie zum 
Beispiel ein System zur Personenerkennung oder mindestens ein akustisches oder 
optisches Warnsignal vorgeschaltet sein.  

  Beschäftigte müssen ausreichend Zeit oder die Möglichkeit haben, sich den Gefahren in 
Verbindung mit dem Ingangsetzen des Arbeitsmittels zu entziehen oder das Ingangsetzen 
zu verhindern. 

  Die Befehlseinrichtungen müssen sicher sein. Bei ihrer Auslegung sind die vorhersehbaren 
Störungen, Beanspruchungen und Zwänge zu berücksichtigen. 

2.2 Das Ingangsetzen eines Arbeitsmittels darf nur durch absichtliche Betätigung einer hierfür 
vorgesehenen Befehlseinrichtung möglich sein.  
Dies gilt auch  

– für das Wiederingangsetzen nach einem Stillstand, ungeachtet der Ursache für 
diesen Stillstand, 

  
– für die Steuerung einer wesentlichen Änderung des Betriebszustandes (zum Beispiel 

der Geschwindigkeit, des Druckes), 

  sofern dieses Wiederingangsetzen oder diese Änderung für die Beschäftigten nicht völlig 
gefahrlos erfolgen kann. 

  Diese Anforderung gilt nicht für das Wiederingangsetzen oder die Änderung des 
Betriebszustandes während des normalen Programmablaufs im Automatikbetrieb. 

  Verfügt das Arbeitsmittel über mehrere Befehlseinrichtungen zum Ingangsetzen, so dürfen 
diese nicht gleichzeitig das Ingangsetzen freigeben. 



2.3 Kraftbetriebene Arbeitsmittel müssen mit einer Befehlseinrichtung zum sicheren Stillsetzen 
des gesamten Arbeitsmittels ausgerüstet sein. 

  Jeder Arbeitsplatz muss mit Befehlseinrichtungen ausgerüstet sein, mit denen sich 
entsprechend der Gefahrenlage das gesamte Arbeitsmittel oder nur bestimmte Teile 
stillsetzen lassen, um das Arbeitsmittel in einen sicheren Zustand zu versetzen. 

  Der Befehl zum Stillsetzen des Arbeitsmittels muss den Befehlen zum Ingangsetzen 
übergeordnet sein.  

  Nach dem Stillsetzen des Arbeitsmittels oder seiner gefährlichen Teile muss die 
Energieversorgung des Antriebes unterbrochen werden können. 

  Sind die Befehlseinrichtungen nach Nummer 2.1 gleichzeitig die 
Hauptbefehlseinrichtungen nach Nummer 2.13, dann gelten die dortigen Forderungen 
sinngemäß. 

2.4 Kraftbetriebene Arbeitsmittel müssen mit mindestens einer Notbefehlseinrichtung versehen 
sein, mit der gefahrbringende Bewegungen oder Prozesse möglichst schnell stillgesetzt 
werden, ohne zusätzliche Gefährdungen zu erzeugen. 

  Ihre Stellteile müssen schnell, leicht und gefahrlos erreichbar und auffällig gekennzeichnet 
sein. 

  Dies gilt nicht, wenn durch die Notbefehlseinrichtung die Gefährdung nicht gemindert 
werden kann, da die Notbefehlseinrichtung entweder die Zeit bis zum normalen Stillsetzen 
nicht verkürzt oder es nicht ermöglicht, besondere, wegen der Gefährdung erforderliche 
Maßnahmen zu ergreifen. 

2.5 Ist beim Arbeitsmittel mit herabfallenden oder herausschleudernden Gegenständen zu 
rechnen, müssen geeignete Schutzvorrichtungen vorhanden sein. 
Arbeitsmittel müssen mit Vorrichtungen zum Zurückhalten oder Ableiten von ihm 
ausströmender Gase, Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube versehen sein. 

2.6 Arbeitsmittel und ihre Teile müssen durch Befestigung oder auf anderem Wege gegen eine 
unbeabsichtigte Positions- und Lageänderung stabilisiert sein. 

2.7 Die verschiedenen Teile eines Arbeitsmittels sowie die Verbindungen untereinander 
müssen den Belastungen aus inneren Kräften und äußeren Lasten standhalten können. 

  Besteht bei Teilen eines Arbeitsmittels Splitter- oder Bruchgefahr, so müssen geeignete 
Schutzeinrichtungen vorhanden sein. 

2.8 Arbeitsmittel müssen mit Schutzeinrichtungen ausgestattet sein, die den unbeabsichtigten 
Zugang zum Gefahrenbereich von beweglichen Teilen verhindern oder welche die 
beweglichen Teile vor dem Erreichen des Gefahrenbereiches stillsetzen. 

  Die Schutzeinrichtungen 

– müssen stabil gebaut sein, 
  

– dürfen keine zusätzlichen Gefährdungen verursachen, 

– dürfen nicht auf einfache Weise umgangen oder unwirksam gemacht werden 
können,   

– müssen ausreichend Abstand zum Gefahrenbereich haben, 

– dürfen die Beobachtung des Arbeitszyklus nicht mehr als notwendig einschränken 
und 

  – müssen die für Einbau oder Austausch von Teilen sowie für die Instandhaltungs- und 
Wartungsarbeiten erforderlichen Eingriffe möglichst ohne Demontage der 
Schutzeinrichtungen zulassen, wobei der Zugang auf den für die Arbeit notwendigen 
Bereich beschränkt sein muss. 

2.9 Die Arbeits- bzw. Instandsetzungs- und Wartungsbereiche des Arbeitsmittels müssen 



entsprechend den vorzunehmenden Arbeiten ausreichend beleuchtet sein. 

2.10 Sehr heiße oder sehr kalte Teile eines Arbeitsmittels müssen mit Schutzeinrichtungen 
versehen sein, die verhindern, dass die Beschäftigten die betreffenden Teile berühren oder 
ihnen gefährlich nahe kommen. 

2.11 Warneinrichtungen und Kontrollanzeigen eines Arbeitsmittels müssen leicht wahrnehmbar 
und unmissverständlich sein. 

2.12 Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten müssen bei Stillstand des Arbeitsmittels 
vorgenommen werden können.  

  Wenn dies nicht möglich ist, müssen für ihre Durchführung geeignete Schutzmaßnahmen 
ergriffen werden können, oder die Instandsetzung und Wartung muss außerhalb des 
Gefahrenbereichs erfolgen können.  

  Sind Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten unter angehobenen Teilen oder 
Arbeitseinrichtungen erforderlich, so müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen 
Herabfallen gesichert werden können. 

  Können in Arbeitsmitteln nach dem Trennen von jeder Energiequelle in Systemen mit 
Speicherwirkung noch Energien gespeichert sein, so müssen Einrichtungen vorhanden 
sein, mit denen diese Systeme energiefrei gemacht werden können. Diese Einrichtungen 
müssen gekennzeichnet sein. 

  Ist ein vollständiges Energiefreimachen nicht möglich, müssen entsprechende 
Gefahrenhinweise an Arbeitsmitteln vorhanden sein. 

2.13 Arbeitsmittel müssen mit deutlich erkennbaren Vorrichtungen (zum Beispiel 
Hauptbefehlseinrichtungen) ausgestattet sein, mit denen sie von jeder einzelnen 
Energiequelle getrennt werden können. Beim Wiederingangsetzen dürfen die betreffenden 
Beschäftigten keiner Gefährdung ausgesetzt sein. Diese Vorrichtungen (zum Beispiel 
Hauptbefehlseinrichtungen) müssen gegen unbefugtes oder irrtümliches Betätigen zu 
sichern sein; dabei ist die Trennung einer Steckverbindung nur dann ausreichend, wenn 
die Kupplungsstelle vom Bedienungsstand überwacht werden kann. 

  Diese Vorrichtungen, ausgenommen Steckverbindungen, dürfen jeweils nur eine "Aus"- 
und "Ein"-Stellung haben. 

2.14 Arbeitsmittel müssen zur Gewährleistung der Sicherheit der Beschäftigten mit den dazu 
erforderlichen Kennzeichnungen (zum Beispiel Hersteller, technische Daten) oder 
Gefahrenhinweisen versehen sein.  

2.15 Bei Produktions-, Einstellungs-, Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten an Arbeitsmitteln 
muss für die Beschäftigten ein sicherer Zugang zu allen hierfür notwendigen Stellen 
vorhanden sein. 

  An diesen Stellen muss ein gefahrloser Aufenthalt möglich sein. 

2.16 Arbeitsmittel müssen für den Schutz der Beschäftigten gegen Gefährdung durch Brand 
oder Erhitzung des Arbeitsmittels oder durch Freisetzung von Gas, Staub, Flüssigkeiten, 
Dampf oder anderen Stoffen ausgelegt werden, die in Arbeitsmitteln erzeugt, verwendet 
oder gelagert werden. 

2.17 Arbeitsmittel müssen so ausgelegt sein, dass jegliche Explosionsgefahr, die von den 
Arbeitsmitteln selbst oder von Gasen, Flüssigkeiten, Stäuben, Dämpfen und anderen 
freigesetzten oder verwendeten Substanzen ausgeht, vermieden wird. 

2.18 Arbeitsmittel müssen mit einem Schutz gegen direktes oder indirektes Berühren 
spannungsführender Teile ausgelegt sein. 

2.19 Arbeitsmittel müssen gegen Gefährdungen aus der von ihnen verwendeten nicht 
elektrischen Energie (zum Beispiel hydraulische, pneumatische, thermische) ausgelegt 
sein. 

  Leitungen, Schläuche und andere Einrichtungen zum Erzeugen oder Fortleiten dieser 



Energien müssen so verlegt sein, dass mechanische, thermische oder chemische 
Beschädigungen vermieden werden. 

 

3. 
 

Zusätzliche Mindestvorschriften für besondere Arbei tsmittel  

3.1 Mindestvorschriften für mobile Arbeitsmittel, die s elbstfahrende oder nicht 
selbstfahrende sind.  

3.1.1 Mobile Arbeitsmittel müssen so ausgerüstet sein, dass die Gefährdungen für die 
mitfahrenden Beschäftigten während der Fortbewegung reduziert sind. 

  Dies gilt auch für die Gefährdungen durch Kontakt der Beschäftigten mit Rädern und 
Ketten und durch Einklemmen durch diese. 

3.1.2 Sofern durch das plötzliche Blockieren der Energieübertragungsvorrichtungen zwischen 
mobilen Arbeitsmitteln und ihren Zusatzausrüstungen oder Anhängern spezifische 
Gefährdungen entstehen können, müssen diese Arbeitsmittel so ausgerüstet oder 
umgestaltet werden, dass ein Blockieren der Energieübertragungsvorrichtungen verhindert 
wird. 

  Sofern sich ein solches Blockieren nicht vermeiden lässt, sind alle Maßnahmen zu 
ergreifen, um gefährliche Folgen für die Beschäftigten zu verhindern. 

3.1.3 Sofern die Vorrichtungen zur Energieübertragung zwischen mobilen Arbeitsmitteln beim 
Schleifen auf dem Boden verschmutzen oder beschädigt werden können, sind 
Aufhängevorrichtungen vorzusehen. 

3.1.4 Für mitfahrende Beschäftigte sind unter Berücksichtigung der bestimmungsgemäßen 
Verwendung die Gefährdungen aus einem Überrollen oder Kippen des Arbeitsmittels zu 
begrenzen, und zwar durch 

– eine Einrichtung, die verhindert, dass das Arbeitsmittel um mehr als eine 
Vierteldrehung kippt, 

  
– eine Einrichtung, die gewährleistet, dass ein ausreichender Freiraum um mitfahrende 

Beschäftigte erhalten bleibt, sofern die Kippbewegung mehr als eine Vierteldrehung 
ausmachen kann, oder 

– eine andere Einrichtung mit gleicher Schutzwirkung. 
  

  Diese Einrichtungen sind nicht erforderlich, wenn die Schutzwirkung durch die 
Konstruktion des Arbeitsmittels selbst gegeben ist. 

  Diese Einrichtungen sind nicht erforderlich, sofern das Arbeitsmittel während der 
Benutzung stabilisiert wird oder wenn ein Überrollen oder Kippen des Arbeitsmittels 
aufgrund der Bauart unmöglich ist. 

 

  Besteht die Gefährdung, dass ein mitfahrender Beschäftigter bei einem Überrollen oder 
Kippen des Arbeitsmittels zwischen Teilen der Arbeitsmittel und dem Boden eingequetscht 
wird, ist ein Rückhaltesystem für die mitfahrenden Beschäftigten einzubauen. 

 

3.1.5 Flurförderzeuge mit aufsitzendem Beschäftigten bzw. aufsitzenden Beschäftigten sind so 
zu gestalten oder auszurüsten, dass die Gefährdungen durch ein Kippen der 
Flurförderzeuge begrenzt werden, zum Beispiel 

 

– durch Verwendung einer Fahrerkabine oder  
  

– mit einer Einrichtung, die verhindert, dass Flurförderzeuge kippen, oder  

– mit einer Einrichtung, die gewährleistet, dass bei kippenden Flurförderzeugen für die 
aufsitzenden Beschäftigten zwischen Flur und Teilen der Flurförderzeuge ein 
ausreichender Freiraum verbleibt, oder 

 
  

– mit einer Einrichtung, die bewirkt, dass die Beschäftigten auf dem Fahrersitz gehalten 
werden, so dass sie von Teilen umstürzender Flurförderzeuge nicht erfasst werden 

 



 können. 

3.1.6 Mobile selbstfahrende Arbeitsmittel müssen folgende Bedingungen erfüllen:  

a) Sie müssen gegen unerlaubtes Ingangsetzen gesichert werden können.  

  b) Sie sind mit geeigneten Vorrichtungen zu versehen, durch die die Folgen eines 
möglichen Zusammenstoßes bei gleichzeitiger Bewegung mehrerer 
schienengebundener Arbeitsmittel verringert werden. 

 

c) Sie sind mit einer Brems- und Feststelleinrichtung zu versehen; sofern dies aus 
Sicherheitsgründen erforderlich ist, muss eine über leicht zugängliche 
Befehlseinrichtungen oder eine Automatik ausgelöste Notbremsvorrichtung das 
Abbremsen und Anhalten im Fall des Versagens der Hauptbremsvorrichtung 
ermöglichen. 

 
  

d) Reicht die direkte Sicht des Fahrers nicht aus, um die Sicherheit zu gewährleisten, 
sind geeignete Hilfsvorrichtungen zur Verbesserung der Sicht anzubringen.  

e) Sofern sie für den Einsatz bei Nacht oder in unbeleuchteter Umgebung vorgesehen 
sind, müssen sie mit einer den durchzuführenden Arbeiten entsprechenden 
Beleuchtungsvorrichtung versehen werden und ausreichend Sicherheit für die 
Beschäftigten bieten. 

 

f) Sofern durch sie selbst oder ihre Anhänger oder Ladungen eine Gefährdung durch 
Brand besteht, sind sie mit entsprechenden Brandbekämpfungseinrichtungen 
auszurüsten, außer wenn diese am Einsatzort an ausreichend nahe liegenden 
Stellen vorhanden sind. 

 

g) Sofern sie ferngesteuert sind, müssen sie automatisch anhalten, wenn sie aus dem 
Kontrollbereich der Steuerung herausfahren.  

  

h) Sofern sie automatisch gesteuert sind und unter normalen Einsatzbedingungen mit 
Beschäftigten zusammenstoßen oder diese einklemmen können, sind sie mit 
entsprechenden Schutzvorrichtungen auszurüsten, es sei denn, dass andere 
geeignete Vorrichtungen die Gefährdung eines Zusammenstoßes in Grenzen halten. 

 

3.1.7 Wenn sich Beschäftigte im Gefahrenbereich aufhalten müssen, dann müssen 
Befehlseinrichtungen der Arbeitsmittel so beschaffen sein, dass sie beim Loslassen der 
Einrichtungen selbsttätig unverzüglich zum Stillstand kommen.  

 

3.1.8 Die Geschwindigkeit des durch Mitgänger geführten Arbeitsmittels muss durch den 
Mitgänger erforderlichenfalls selbst angepasst werden können.  

  Die Befehlseinrichtungen von durch Mitgänger geführten Arbeitsmitteln müssen so 
beschaffen sein, dass sie beim Loslassen der Einrichtungen selbsttätig unverzüglich zum 
Stillstand kommen. 

 

3.1.9 Einrichtungen zur Verbindung von mobilen Arbeitsmitteln müssen so beschaffen sein, dass 
sie  

– gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sind und  
  

– sich gefahrlos und leicht betätigen lassen.  

 
3.2 

 
Mindestvorschriften für Arbeitsmittel zum Heben von  Lasten   

3.2.1 Arbeitsmittel zum Heben von Lasten, ihre Lastaufnahmeeinrichtungen und ggf. 
abnehmbare Teile müssen mit ausreichender Standsicherheit und Festigkeit ausgelegt 
sein, sowohl im Betrieb als auch außer Betrieb unter vorgesehenen 
Witterungsbedingungen, während des Transportes, des Auf- und Abbaues, bei 
vorhersehbaren Ausfällen, bei vorgesehenen Prüfungen, auch mit Prüflast. Soweit 
erforderlich müssen Arbeitsmittel mit einer Einrichtung versehen sein, die ein 
Überschreiten der zulässigen Tragfähigkeit verhindert. 

 

  Hierbei sind insbesondere die Belastungen der Aufhängepunkte oder der  



Verankerungspunkte an den tragenden Teilen zu berücksichtigen. 

3.2.2 Arbeitsmittel zum Heben von Lasten müssen mit einem deutlich sichtbaren Hinweis auf die 
zulässige Tragfähigkeit und gegebenenfalls mit einem Schild versehen sein, auf dem die 
zulässige Tragfähigkeit für die einzelnen Betriebszustände angegeben ist. 

 

  Lastaufnahmeeinrichtungen sind so zu kennzeichnen, dass ihre für eine sichere Benutzung 
grundlegenden Eigenschaften zu erkennen sind.  

  Arbeitsmittel zum Heben von Beschäftigten müssen entsprechend deutlich und sichtbar 
gekennzeichnet sein.  

3.2.3 Arbeitsmittel zum Heben von Lasten müssen insbesondere verhindern, dass die Lasten  

a) sich ungewollt gefährlich verlagern oder im freien Fall herabstürzen oder  
  

b) unbeabsichtigt ausgehakt werden.  

  Befehlseinrichtungen zur Steuerung von Bewegungen müssen nach ihrer Betätigung von 
selbst in die Nullstellung zurückgehen und die eingeleitete Bewegung unterbrechen. Dies 
gilt nicht, wenn der Aufenthalt von Beschäftigten im Gefahrenbereich sicher verhindert ist. 

 

3.2.3.1 Die maximalen Fahrgeschwindigkeiten flurgesteuerter Arbeitsmittel müssen für den 
steuernden Beschäftigten selbst angemessen sein.  

3.2.3.2 Hub-, Fahr- und Drehbewegungen müssen abgebremst und ungewollte Bewegungen 
müssen verhindert werden können.  

3.2.3.3 Kraftbetriebene Hubbewegungen müssen begrenzt sein. Schienenfahrbahnen müssen mit 
Fahrbahnbegrenzungen ausgerüstet sein.  

3.2.3.4 Können beim Betreiben von Arbeitsmitteln Personen gefährdet werden und befindet sich 
die Befehlseinrichtung nicht in der Nähe der Last, müssen die Arbeitsmittel mit 
Warneinrichtungen ausgerüstet sein. 

 

3.2.3.5 Der Rückschlag von Betätigungseinrichtungen handbetriebener Arbeitsmittel muss 
begrenzt sein  

3.2.4 Arbeitsmittel zum Heben oder Fortbewegen von Beschäftigten müssen so beschaffen sein, 
dass  

a) die Gefährdung durch Absturz des Lastaufnahmemittels, sofern ein solches 
vorhanden ist, mit geeigneten Vorrichtungen verhindert wird;  

b) das Herausfallen der Beschäftigten aus dem Personenaufnahmemittel des 
Arbeitsmittels verhindert ist;  

c) die Gefährdung des Quetschens oder des Einklemmens der Beschäftigten oder des 
Zusammenstoßes mit den Beschäftigten, insbesondere infolge eines 
unbeabsichtigten Kontakts mit Gegenständen, minimiert wird; 

 

  

d) die Sicherheit der bei einer Störung im Personenaufnahmemittel festsitzenden 
Beschäftigten gewährleistet und ihre Befreiung ermöglicht wird.  

  Können wegen des Standorts und des Höhenunterschieds die unter Buchstabe a 
genannten Gefährdungen durch keinerlei Sicherheitsvorrichtungen vermieden werden, 
muss das Arbeitsmittel einen erhöhten Sicherheitskoeffizienten aufweisen. 

 

 
 
 



Anhang 2 

Mindestvorschriften zur Verbesserung  
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten  

bei der Benutzung von Arbeitsmitteln 

 

1. Vorbemerkung  

  Die im Folgenden aufgeführten Mindestanforderungen zur Bereitstellung und Benutzung von 
Arbeitsmitteln sind bei der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 einzubeziehen.  

 

2. 
 

Allgemeine Mindestvorschriften  

2.1 Der Arbeitgeber beschafft die erforderlichen Informationen, die Hinweise zur sicheren 
Bereitstellung und Benutzung der Arbeitsmittel geben. Er wählt die unter den Umständen 
seines Betriebs für die sichere Bereitstellung und Benutzung der Arbeitsmittel bedeutsamen 
Informationen aus und bezieht sie bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen ein. Er bringt den 
Beschäftigten die erforderlichen Informationen zur Kenntnis. 

  Diese sind bei der Benutzung der Arbeitsmittel zu beachten. 

2.2 Die Arbeitsmittel sind so bereitzustellen und zu benutzen, dass Gefährdungen für Beschäftigte 
durch physikalische, chemische und biologische Einwirkungen vermieden werden. 

  Insbesondere muss gewährleistet sein, dass 

– Arbeitsmittel nicht für Arbeitsgänge und unter Bedingungen eingesetzt werden, für die sie 
entsprechend der Betriebsanleitung des Herstellers nicht geeignet sind, 

– der Auf- und Abbau der Arbeitsmittel entsprechend den Hinweisen des Herstellers sicher 
durchgeführt werden kann, 

– genügend freier Raum zwischen beweglichen Bauteilen der Arbeitsmittel und festen oder 
beweglichen Teilen in ihrer Umgebung vorhanden ist und 

  

– alle verwendeten oder erzeugten Energieformen und Materialien sicher zugeführt und 
entfernt werden können. 

  Können Gefährdungen für Beschäftigte bei der Benutzung von Arbeitsmitteln nicht vermieden 
werden, so sind angemessene Maßnahmen festzulegen und umzusetzen. 

2.3 Bei der Benutzung der Arbeitsmittel müssen die Schutzeinrichtungen benutzt werden und 
dürfen nicht unwirksam gemacht werden. 

2.4 Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, damit: 

– bei der Benutzung der Arbeitsmittel eine angemessene Beleuchtung gewährleistet ist; 

– die Arbeitsmittel vor der Benutzung auf Mängel überprüft werden und während der 
Benutzung soweit möglich Mängelfreiheit gewährleistet ist. Bei Feststellung von Mängeln, 
die Auswirkungen auf die Sicherheit der Beschäftigten haben, dürfen die Arbeitsmittel 
nicht benutzt werden.  
 
Werden derartige Mängel während der Benutzung festgestellt, dürfen die Arbeitsmittel 
nicht weiter benutzt werden. 

  

– Änderungs-, Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten nur bei Stillstand des Arbeitsmittels 
vorgenommen werden. Das Arbeitsmittel und seine beweglichen Teile sind während 
dieser Arbeiten gegen Einschalten und unbeabsichtigte Bewegung zu sichern. Ist es nicht 
möglich die Arbeiten bei Stillstand des Arbeitsmittels durchzuführen, so sind 



angemessene Maßnahmen zu treffen, welche die Gefährdung für die Beschäftigten 
verringern. Maßnahmen der Instandsetzung und Wartung sind zu dokumentieren; sofern 
ein Wartungsbuch zu führen ist, sind die Eintragungen auf dem neuesten Stand zu halten. 

– zur Vermeidung von Gefährdungen bei der Benutzung von Arbeitsmitteln an den 
Arbeitsmitteln oder in der Umgebung angemessene, verständliche und gut 
wahrnehmbare Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise angebracht werden. Diese 
müssen von den Beschäftigten beachtet werden. 

 

– die Benutzung von Arbeitsmitteln im Freien angepasst an die Witterungsverhältnisse so 
erfolgt, dass Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten gewährleistet ist. 

2.5 Die Benutzung der Arbeitsmittel bleibt dazu geeigneten, unterwiesenen oder beauftragten 
Beschäftigten vorbehalten. Trifft dies für Beschäftigte nicht zu, dürfen diese Arbeitsmittel nur 
unter Aufsicht der Beschäftigten nach Satz 1 benutzt werden. 

2.6 Die Arbeitsmittel sind so aufzubewahren, dass deren sicherer Zustand erhalten bleibt. 

2.7 Bei der Benutzung von Arbeitsmitteln müssen angemessene Möglichkeiten zur Verständigung 
sowie Warnung bestehen und bei Bedarf genutzt werden, um Gefährdungen für die 
Beschäftigten abzuwenden. Signale müssen leicht wahrnehmbar und unmissverständlich sein. 
Sie sind gegebenenfalls zwischen den beteiligten Beschäftigten zu vereinbaren.  

 

3. 
 

Mindestanforderungen für die Benutzung mobiler selb stfahrender 
und nichtselbstfahrender Arbeitsmittel  

3.1 Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, damit 

– das Führen selbstfahrender Arbeitsmittel den Beschäftigten vorbehalten bleibt, die im 
Hinblick auf das sichere Führen dieser Arbeitsmittel eine angemessene Unterweisung 
erhalten haben und dazu geeignet sind; 

– für die Benutzung mobiler Arbeitsmittel in einem Arbeitsbereich geeignete Verkehrsregeln 
festgelegt und eingehalten werden; 

– verhindert wird, dass sich Beschäftigte im Gefahrenbereich selbstfahrender Arbeitsmittel 
aufhalten. Ist die Anwesenheit aus betrieblichen Gründen unvermeidlich, sind 
Maßnahmen zu treffen, um Verletzungen der Beschäftigten zu verhindern. 

– mobile Arbeitsmittel mit Verbrennungsmotor oder mit anderen kraftbetriebenen 
Einrichtungen nur benutzt werden, wenn die Zufuhr gesundheitlich zuträglicher Atemluft in 
ausreichender Menge sichergestellt ist; 

– Verbindung und Trennung mobiler Arbeitsmittel mit anderen mobilen Arbeitsmitteln oder 
Zusatzausrüstungen ohne Gefährdung für die Beschäftigten erfolgt. Verbindungen 
müssen ausreichend bemessen sein und dürfen sich nicht unbeabsichtigt lösen können. 

  

– mobile Arbeitsmittel so abgestellt und beim Transport sowie der Be- und Entladung so 
gesichert werden, dass unbeabsichtigte Bewegungen der Arbeitsmittel vermieden sind. 

3.2 Das Mitfahren von Beschäftigten auf mobilen Arbeitsmitteln ist nur auf sicheren und für diesen 
Zweck ausgerüsteten Plätzen erlaubt. Die Geschwindigkeit ist zu verringern, falls Arbeiten 
während des Fahrens durchgeführt werden müssen. 

 

4. 
 

Mindestanforderungen für die Benutzung von Arbeitsm itteln zum 
Heben von Lasten  

4.1 Allgemeine Forderungen  

4.1.1 Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, damit 

  – die demontierbaren und mobilen Arbeitsmittel zum Heben von Lasten so aufgestellt und 
benutzt werden, dass die Standsicherheit des Arbeitsmittels gewährleistet ist und dessen 



Kippen, Verschieben oder Abrutschen verhindert wird. Die korrekte Durchführung der 
Maßnahmen ist zu überprüfen. 

– das Heben von Beschäftigten nur mit für diesen Zweck vorgesehenen Arbeitsmitteln und 
Zusatzausrüstungen erfolgt. Das Heben von Beschäftigten durch hierfür nicht 
vorgesehene Arbeitsmittel ist ausnahmsweise zulässig, sofern geeignete Maßnahmen 
ergriffen wurden, die die Sicherheit gewährleisten und eine angemessene Überwachung 
sicherstellen. 

– beim Heben von Beschäftigten mit Arbeitsmitteln während ihrer Anwesenheit auf der 
Lastaufnahmeeinrichtung der Steuerstand ständig besetzt ist. Es müssen sichere Mittel 
zur Verständigung zur Verfügung stehen. Eine Bergung im Gefahrenfall ist im Voraus zu 
planen. 

– hängende Lasten nicht über ungeschützte Arbeitsplätze geführt werden und sich keine 
Beschäftigten unter hängenden Lasten aufhalten. Sofern im Rahmen des reibungslosen 
Ablaufs der Arbeiten, die Anwesenheit von Beschäftigten unter hängenden Lasten nicht 
vermieden werden kann, sind geeignete Maßnahmen festzulegen und anzuwenden. 
Hierbei dürfen kraftschlüssig wirkende Lastaufnahmemittel nicht verwendet werden. 

– Lasten sicher angeschlagen werden und sich die Lasten, Lastaufnahme- sowie 
Anschlagmittel nicht unbeabsichtigt lösen oder verschieben können. Die Lastaufnahme- 
und Anschlagmittel sind entsprechend den zu handhabenden Lasten, den Greifpunkten, 
den Einhakvorrichtungen, den Witterungsbedingungen sowie der Art und Weise des 
Anschlagens auszuwählen. Bei der Benutzung von Lastaufnahme- und Anschlagmitteln 
müssen den Beschäftigten angemessene Informationen über deren Eigenschaften zur 
Verfügung stehen. Verbindungen von Anschlagmitteln sind deutlich zu kennzeichnen, 
sofern sie nach der Benutzung nicht getrennt werden. 

– das Lastaufnahmemittel nach Anhang 1 Nr 3.2.4 Buchstabe a auf seinen einwandfreien 
Zustand arbeitstäglich überprüft wird. 

4.1.2 Die Lastaufnahme- und Anschlagmittel sind so aufzubewahren, dass ihre Beschädigung und 
die Beeinträchtigung ihrer Funktionsfähigkeit ausgeschlossen sind. 

 
4.2 

 
Mindestanforderungen für die Benutzung von Arbeitsm itteln zum Heben von 
nichtgeführten Lasten  

4.2.1 Sind zwei oder mehrere Arbeitsmittel zum Heben von nichtgeführten Lasten an einem 
Arbeitsplatz so aufgebaut oder montiert, dass sich ihre Aktionsbereiche überschneiden, sind 
geeignete Maßnahmen zu treffen, um Zusammenstöße zwischen Lasten und Bauteilen der 
Arbeitsmittel zu verhindern. 

4.2.2 Kann der Beschäftigte, der ein Arbeitsmittel zum Heben von Lasten bedient, die Last über den 
gesamten Weg weder direkt, noch durch Zusatzgeräte beobachten, ist er durch einen anderen 
Beschäftigten einzuweisen. Es sind organisatorische Maßnahmen zu treffen, um 
Zusammenstöße mit der Last zu verhindern, die Beschäftigte gefährden können. 

4.2.3 Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, damit 

– der Arbeitsablauf so gestaltet wird, dass Lasten sicher von Hand ein- und ausgehängt 
werden können. Es ist insbesondere zu gewährleisten, dass die betreffenden 
Beschäftigten direkt oder indirekt den Vorgang steuern. 

– alle Hebevorgänge mit nichtgeführten Lasten ordnungsgemäß geplant und so 
durchgeführt werden, dass die Sicherheit der Beschäftigten gewährleistet ist. Wenn eine 
Last gleichzeitig durch zwei oder mehrere Arbeitsmittel angehoben werden soll, ist ein 
Verfahren festzulegen und zu überwachen, das die Zusammenarbeit sicherstellt. 

  

– solche Arbeitsmittel zum Heben von nichtgeführten Lasten eingesetzt werden, die diese 
Lasten auch bei einem teilweisen oder vollständigen Energieausfall sicher halten, 
andernfalls sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um zu verhindern, dass Beschäftigte 
daraus herrührenden Gefährdungen ausgesetzt werden. Hängende Lasten dürfen nicht 
unüberwacht bleiben, es sei denn, dass der Zugang zum Gefahrenbereich verhindert 



wird, die Last sicher eingehängt wurde und sicher im hängenden Zustand gehalten wird.  

– die Benutzung von Arbeitsmitteln zum Heben von nichtgeführten Lasten im Freien 
eingestellt wird, sobald die Witterungsbedingungen die Funktionssicherheit des 
Arbeitsmittels so beeinträchtigen, dass die Beschäftigten hierdurch Gefährdungen 
ausgesetzt sind. Es müssen die vom Hersteller des Arbeitsmittels vorgegebenen 
Maßnahmen getroffen werden, die insbesondere das Umkippen des Arbeitsmittels 
verhindern. 

 

5. 
 

Mindestanforderungen für die Benutzung von Arbeitsm itteln, die 
für zeitweilige Arbeiten an hoch gelegenen Arbeitsp lätzen 
bereitgestellt werden  

5.1 Allgemeine Mindestvorschriften  

5.1.1 Diese Vorschriften finden Anwendung bei der Benutzung einschließlich des Auf-, Um- und 
Abbaus von Gerüsten sowie bei der Benutzung von Leitern und von Zugangs- und 
Positionierungsverfahren unter der Zuhilfenahme von Seilen, die für zeitweilige Arbeiten an 
hoch gelegenen Arbeitsplätzen bereitgestellt werden.  

5.1.2 Wenn zeitweilige Arbeiten an hoch gelegenen Arbeitsplätzen nicht auf sichere Weise und unter 
angemessenen ergonomischen Bedingungen von einer geeigneten Standfläche aus verrichtet 
werden können, sind Arbeitsmittel auszuwählen, die am geeignetsten sind, um während ihrer 
Benutzung sichere Arbeitsbedingungen auf Dauer zu gewährleisten. Dabei muss dem 
kollektiven Gefahrenschutz Vorrang vor dem individuellen Gefahrenschutz eingeräumt werden. 
Das ausgewählte Arbeitsmittel muss der Art der auszuführenden Arbeiten und den 
vorhersehbaren Beanspruchungen angepasst sein und eine gefahrlose Benutzung erlauben.  
 
Die Auswahl der geeignetsten Zugangsmittel zu hoch gelegenen Arbeitsplätzen, an denen 
zeitweilige Arbeiten ausgeführt werden, hat unter Berücksichtigung des zu überwindenden 
Höhenunterschieds sowie der Dauer und der Häufigkeit der Benutzung zu erfolgen. Diese 
Auswahl muss auch die Flucht bei drohender Gefahr ermöglichen. Beim Zugang zum hoch 
gelegenen Arbeitsplatz und umgekehrt dürfen keine zusätzlichen Absturzgefahren entstehen.  

5.1.3 Alle Einrichtungen, die als Zugänge oder zeitweilige hoch gelegene Arbeitsplätze Anwendung 
finden, müssen so bemessen, aufgestellt, unterstützt, ausgesteift, verankert und beschaffen 
sein, dass sie die bei der vorgesehenen Verwendung anfallenden Lasten aufnehmen und 
ableiten können. Sie dürfen nicht überlastet werden und müssen auch während der einzelnen 
Bauzustände und der gesamten Nutzungszeit standsicher sein.  

5.1.4 Die Benutzung einer Leiter als hoch gelegener Arbeitsplatz ist auf Umstände zu beschränken, 
unter denen die Benutzung anderer, sichererer Arbeitsmittel wegen der geringen Gefährdung 
und wegen der geringen Dauer der Benutzung oder der vorhandenen baulichen 
Gegebenheiten, die der Arbeitgeber nicht ändern kann, nicht gerechtfertigt ist.  

5.1.5 Zugangs- und Positionierungsverfahren unter Zuhilfenahme von Seilen dürfen nur angewandt 
werden, wenn die Verwendung anderer, sichererer Arbeitsmittel nicht verhältnismäßig ist, und 
wenn die Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass die betreffende Arbeit sicher durchgeführt 
werden kann.  

5.1.6 Je nach Art des Arbeitsmittels, das auf der Grundlage der vorstehenden Nummern gewählt 
wird, sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um die mit diesem Arbeitsmitteltyp verbundenen 
Gefahren für die Beschäftigten so gering wie möglich zu halten. Erforderlichenfalls ist die 
Anbringung von Absturzsicherungen vorzusehen. Diese Vorrichtungen müssen so gestaltet 
und so beschaffen sein, dass Abstürze verhindert und Verletzungen der Beschäftigten so weit 
wie möglich vermieden werden. Die kollektiven Absturzsicherungen dürfen nur an Zugängen zu 
Leitern oder Treppen unterbrochen werden.  
 
Lassen sich aus arbeitstechnischen Gründen kollektive Absturzsicherungen nicht verwenden, 
müssen an deren Stelle kollektive Einrichtungen zum Auffangen abstürzender Personen 
(Auffangeinrichtungen) vorhanden sein.  

5.1.7 Wenn es für die Ausführung einer besonderen Arbeit erforderlich ist, eine kollektive 



Absturzsicherung vorübergehend zu entfernen, müssen wirksame Ersatzmaßnahmen für die 
Sicherheit der Beschäftigten getroffen werden. Die Arbeit darf erst ausgeführt werden, wenn 
diese Maßnahmen getroffen wurden. Sobald diese besondere Arbeit endgültig oder 
vorübergehend abgeschlossen ist, müssen die kollektiven Absturzsicherungen unverzüglich 
wieder angebracht werden.  

5.1.8 Zeitweilige Arbeiten an hoch gelegenen Arbeitsplätzen dürfen mittels der unter Nummer 5.1.1 
genannten Arbeitsmittel nur dann ausgeführt werden, wenn die Witterungsverhältnisse die 
Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten nicht beeinträchtigen. Insbesondere dürfen 
zeitweilige Arbeiten an hoch gelegenen Arbeitsplätzen nicht begonnen oder fortgesetzt werden, 
wenn durch starken oder böigen Wind, Vereisung oder Schneeglätte die Gefahr besteht, dass 
Beschäftigte abstürzen oder durch herabfallende oder umfallende Teile verletzt werden.  

 
5.2 

 
Besondere Vorschriften für die Benutzung von Gerüst en  

5.2.1 Kann das gewählte Gerüst nicht nach einer allgemein anerkannten Regelausführung errichtet 
werden, ist für das Gerüst oder einzelne Bereiche des Gerüsts eine Festigkeits- und 
Standfestigkeitsberechnung vorzunehmen.  

5.2.2 Der für die Gerüstbauarbeiten verantwortliche Arbeitgeber oder eine von ihm bestimmte, 
befähigte Person hat je nach Komplexität des gewählten Gerüsts einen Plan für Aufbau, 
Benutzung und Abbau zu erstellen. Dabei kann es sich um eine allgemeine Aufbau- und 
Verwendungsanleitung handeln, die durch Detailangaben für das jeweilige Gerüst ergänzt wird.  

5.2.3 Die Standsicherheit des Gerüsts muss sichergestellt sein. Gerüste, die freistehend nicht 
standsicher sind, müssen verankert werden. Die Ständer eines Gerüsts sind vor der Gefahr 
des Verrutschens durch Fixierung an der Auflagefläche, durch eine Gleitschutzvorrichtung oder 
durch ein anderes, gleichwertiges Mittel zu schützen. Die belastete Fläche muss eine 
ausreichende Tragfähigkeit haben. Ein unbeabsichtigtes Fortbewegen von Fahrgerüsten 
während der Arbeiten an hoch gelegenen Arbeitsplätzen muss durch geeignete Vorrichtungen 
verhindert werden. Während des Aufenthalts von Beschäftigten auf einem Fahrgerüst darf 
dieses nicht fortbewegt werden.  

5.2.4 Die Abmessungen, die Form und die Anordnung der Gerüstbeläge müssen für die 
auszuführende Arbeit geeignet sein. Die Gerüstbeläge müssen an die zu erwartende 
Beanspruchung angepasst sein und ein gefahrloses Begehen erlauben. Die Gerüstbeläge sind 
dicht aneinander und so zu verlegen, dass sie bei normaler Benutzung nicht wippen und nicht 
verrutschen können. Zwischen den einzelnen Gerüstbelägen und dem Seitenschutz darf kein 
gefährlicher Zwischenraum vorhanden sein.  

5.2.5 Wenn bestimmte Teile eines Gerüsts nicht einsatzbereit sind - insbesondere während des Auf-, 
Ab- oder Umbaus - sind diese Teile mit dem Verbotszeichen "Zutritt verboten" zu kennzeichnen 
und durch Absperrungen, die den Zugang zur Gefahrenzone verhindern, angemessen 
abzugrenzen.  

5.2.6 Gerüste dürfen nur unter der Aufsicht einer befähigten Person und von fachlich geeigneten 
Beschäftigten auf-, ab- oder umgebaut werden, die speziell für diese Arbeiten eine 
angemessene Unterweisung gemäß § 9 erhalten haben, die sich insbesondere auf Folgendes 
erstreckt:  

a) Verstehen des Plans für den Auf-, Ab- oder Umbau des betreffenden Gerüsts,  

b) sicherer Auf-, Ab- oder Umbau des betreffenden Gerüsts,  

c) vorbeugende Maßnahmen gegen die Gefahr des Absturzes von Personen und des 
Herabfallens von Gegenständen,  

d) Sicherheitsvorkehrungen für den Fall, dass sich die Witterungsverhältnisse so verändern, 
dass die Sicherheit des betreffenden Gerüsts und der betroffenen Personen 
beeinträchtigt sein könnte,  

e) zulässige Belastungen,  

  

f) alle anderen, mit dem Auf-, Ab- oder Umbau gegebenenfalls verbundenen Gefahren.  



  Der die Gerüstarbeiten beaufsichtigenden, befähigten Person und den betreffenden 
Beschäftigten muss die in Nummer 5.2.2 vorgesehene Aufbau- und Verwendungsanleitung mit 
allen darin enthaltenen Anweisungen vorliegen. 

 
5.3 

 
Besondere Vorschriften für die Benutzung von Leiter n 

5.3.1 Der Arbeitgeber darf Beschäftigten nur solche Leitern zur Verfügung stellen, die nach ihrer 
Bauart für die jeweils auszuführende Arbeit geeignet sind. Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, 
dass Leitern wiederkehrend auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden.  

5.3.2 Leitern müssen während der Benutzung standsicher und sicher begehbar aufgestellt sein. 
Leitern müssen zusätzlich gegen Umstürzen gesichert werden, wenn die Art der 
auszuführenden Arbeit dies erfordert. Tragbare Leitern müssen so auf einem tragfähigen, 
unbeweglichen und angemessen dimensionierten Untergrund stehen, dass die Stufen in 
horizontaler Stellung bleiben. Hängeleitern sind gegen unbeabsichtigtes Aushängen zu 
sichern. Sie müssen sicher und - mit Ausnahme von Strickleitern - so befestigt sein, dass sie 
nicht verrutschen oder in eine Pendelbewegung geraten können.  

5.3.3 Das Verrutschen der Leiterfüße von tragbaren Leitern ist während der Benutzung dieser 
Leitern entweder durch Fixierung des oberen oder unteren Teils der Holme, durch eine 
Gleitschutzvorrichtung oder durch eine andere, gleichwertige Lösung zu verhindern. Leitern, 
die als Aufstieg benutzt werden, müssen so beschaffen sein, dass sie weit genug über die 
Austrittsstelle hinausragen, sofern nicht andere Vorrichtungen ein sicheres Festhalten 
erlauben. Aus mehreren Teilen bestehende Steckleitern oder Schiebeleitern sind so zu 
verwenden, dass die Leiterteile unbeweglich miteinander verbunden bleiben. Fahrbare Leitern 
sind vor ihrer Benutzung sicher zu arretieren.  

5.3.4 Leitern sind so zu verwenden, dass die Beschäftigten jederzeit sicher stehen und sich sicher 
festhalten können. Wenn auf einer Leiter eine Last getragen werden muss, darf dies ein 
sicheres Festhalten nicht verhindern.  

 
5.4 

 
Besondere Vorschriften für Zugangs- und Positionier ungsverfahren unter Zuhilfenahme 
von Seilen  

5.4.1 Bei der Verwendung eines Zugangs- und Positionierungsverfahrens unter Zuhilfenahme von 
Seilen müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:  

a) Das System umfasst mindestens zwei getrennt voneinander befestigte Seile, wobei eines 
als Zugangs-, Absenk- und Haltemittel (Arbeitsseil) und das andere als Sicherungsmittel 
(Sicherungsseil) dient.  

b) Die Beschäftigten erhalten und verwenden einen geeigneten Auffanggurt, über den sie 
mit dem Sicherungsseil verbunden sind.  

c) In dem System ist ein Sitz mit angemessenem Zubehör vorzusehen, der mit dem 
Arbeitsseil verbunden ist. 

d) Das Arbeitsseil wird mit sicheren Mitteln für das Aufseilen und Abseilen ausgerüstet. Es 
umfasst ein selbstsicherndes System, das in den Fällen, in denen Beschäftigte die 
Kontrolle über ihre Bewegungen verlieren, einen Absturz verhindert. Das Sicherungsseil 
ist mit einer bewegungssynchron mitlaufenden, beweglichen Absturzsicherung 
auszurüsten.  

e) Werkzeug und anderes Zubehör, das von den Beschäftigten benutzt werden soll, ist an 
deren Auffanggurt oder Sitz oder unter Rückgriff auf andere, angemessene Mittel zu 
befestigen.  

f) Die Arbeiten sind sorgfältig zu planen und zu überwachen, damit den Beschäftigten bei 
Bedarf unmittelbar Hilfe geleistet werden kann.  

  

g) Die betreffenden Beschäftigten haben gemäß § 9 eine angemessene und spezielle 
Unterweisung in den vorgesehenen Arbeitsverfahren, insbesondere in Bezug auf die 
Rettungsverfahren, zu erhalten.  



5.4.2 Unter außergewöhnlichen Umständen, bei denen die Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass die 
Verwendung eines zweiten Seils eine größere Gefährdung bei den Arbeiten bewirken würde, 
ist die Verwendung eines einzigen Seils zulässig, sofern geeignete Maßnahmen ergriffen 
werden, um die Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


